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SCHWERPUNKT A: 
GEMEINNÜTZIGKEIT – WIE KÖNNEN DAUERHAFTE 
LÖSUNGEN FÜR BEZAHLBARES WOHNEN GELINGEN?



Prof. Dr. 
Thomas Hartmann

Bodenpolitik, Bodenmanagement 
und kommunales Vermessungswesen
TU Dortmund, Fakultät Raumplanung

www.bodenpolitik.de

“Gesetz zur Beschleunigung 
des Wohnungsneubaus und 
zur Wohnraumsicherung”
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FLÄCHENSPAREN
WOHNUNGSNOT

VERDICHTUNG



Privateigentum





Zitat von Bundesbauministerin Klara Geywitz:
"Wir müssen schneller beim Planen und Bauen
werden. Mit dem Pakt zur Planungs- und
Genehmigungsbeschleunigung sorgen Bund und
Länder nun gemeinsam dafür, dass die Zeiten
von der Planung bis zum Richtfest verkürzt und
Aktenberge schneller abgebaut werden
können…“
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In den ersten 100 Tagen werden wir einen 
Gesetzentwurf zur Einführung eines 
Wohnungsbau-Turbos […] vorlegen

Umwandlungsschutz (§ 250 Baugesetzbuch) und 
die Bestimmung der Gebiete mit angespanntem 
Wohnungsmarkt um fünf Jahre verlängern

Vorkaufsrecht für Kommunen in 
Milieuschutzgebieten und bei Schrottimmobilien 
stärken.

Preislimitierter Vorkauf für solche Immobilien und 
die Umgehung von Vorkaufsrechten durch Share 
Deals verhindern



Grundsätzlich gibt es 2 
Wege zu Baurecht zu 

kommen: 



Bebauungsplan 
(§30 BauGB)



Bebauungsplan 
(§30 BauGB)



Neuerung § 31 BauGB (#Ausnahme B-Plan)

§ 31 Abs. 3 Satz 2 BauGB: Erweiterung der 
Ausnahmemöglichkeit zur Förderung des 
Wohnungsbaus.

Wegfall des „Einzelfallerfordernisses“ in 
bestimmten Fällen zur Schaffung von mehr 
Wohnraum (z.B. Aufstockungen und 
Hinterlandbebauung).

Erleichterungen für kleinere Gemeinden und 
solche ohne Verordnungsermächtigung.

Ausnahme von 
Bebauungsplänen



Ausnahme von 
Bebauungsplänen

Neuerung § 31 BauGB (#Ausnahme B-Plan)

§ 31 Abs. 3 Satz 2 BauGB: Erweiterung der 
Ausnahmemöglichkeit zur Förderung des 
Wohnungsbaus.

Wegfall des „Einzelfallerfordernisses“ in 
bestimmten Fällen zur Schaffung von mehr 
Wohnraum (z.B. Aufstockungen und 
Hinterlandbebauung).

Erleichterungen für kleinere Gemeinden und 
solche ohne Verordnungsermächtigung.

„Wegfall des Einzelfallerfordernisses“ bedeutet, 
dass in bestimmten Situationen keine individuelle 
Prüfung für jeden einzelnen Fall mehr notwendig 
ist, um eine Ausnahme zu gewähren. Stattdessen 

können diese Ausnahmen leichter und für 
mehrere Fälle gleichzeitig erteilt werden. 



Ausnahme von 
Bebauungsplänen
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bestimmten Fällen zur Schaffung von mehr 
Wohnraum (z.B. Aufstockungen und 
Hinterlandbebauung).

Erleichterungen für kleinere Gemeinden und 
solche ohne Verordnungsermächtigung.

„Wegfall des Einzelfallerfordernisses“ bedeutet, 
dass in bestimmten Situationen keine individuelle 
Prüfung für jeden einzelnen Fall mehr notwendig 
ist, um eine Ausnahme zu gewähren. Stattdessen 

können diese Ausnahmen leichter und für 
mehrere Fälle gleichzeitig erteilt werden. 

Ausnahmen von 
B-Plänen werden 

einfacher!



Ausnahme von 
Bebauungsplänen

Ausnahmen von 
B-Plänen werden 

einfacher!



Bauen im Innenbereich 
(§34 BauGB)

Bisher: §34 (1) BauGB: „Innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein 

Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß 
der baulichen Nutzung, […] in die Eigenart der 

näheren Umgebung einfügt […].“



Bauen im Innenbereich 
(§34 BauGB)

Neu: „[Es] kann […] in mehreren 
vergleichbaren Fällen vom Erfordernis des 

Einfügens in die nähere Umgebung 
abgewichen werden, wenn das Vorhaben der 
Errichtung eines Wohngebäudes dient […].“

Bauen im Innenbereich 
wird einfacher!



15.05.2025

„Ja, mehr Bauland wäre gut, aber 
doch bitte nicht in meinem 

Hinterhof.“ – Diese Kultur können 
wir uns nicht mehr leisten. 



15.05.2025
Schnell neues Bauland 

ausweisen … wir müssen 
nachverdichten



Das schafft die Möglichkeit für 
die Kommunen, schnell zu bauen, 

anstatt in Schönheit zu sterben.

15.05.2025



15.05.2025

Die Einführung des § 246e 
Baugesetzbuch ist die Brech-

stange, die wir brauchen. 



15.05.2025

Die Einführung des § 246e 
Baugesetzbuch ist die Brech-

stange, die wir brauchen. 

Wieso 
Brechstange?



§ 246e BauGB (#Bauturbo)

Sonderregelung für Wohnungsbau

Abweichungen von Vorschriften des BauGB 
möglich, wenn öffentliche & nachbarliche Belange 
gewahrt bleiben

Gilt für:
• Wohnzwecke
• Gebiete in räumlichen Zusammenhang mit 

Gebieten §34 BauGB & §30 BauGB 
(angrenzend an Bebauung)

Befristet bis Ende 2030

Der Bauturbo



§ 246e BauGB (#Bauturbo)

Sonderregelung für Wohnungsbau

Abweichungen von Vorschriften des BauGB 
möglich, wenn öffentliche & nachbarliche Belange 
gewahrt bleiben

Gilt für:
• Wohnzwecke
• Gebiete in räumlichen Zusammenhang mit 

Gebieten §34 BauGB & §30 BauGB 
(angrenzend an Bebauung)

Befristet bis Ende 2030

Der Bauturbo

[Es] kann mit Zustimmung der Gemeinde von den 
Vorschriften dieses Gesetzbuchs oder den aufgrund 

dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften in 
erforderlichem Umfang abgewichen werden



§ 246e BauGB (#Bauturbo)

Sonderregelung für Wohnungsbau

Abweichungen von Vorschriften des BauGB 
möglich, wenn öffentliche & nachbarliche Belange 
gewahrt bleiben

Gilt für:
• Wohnzwecke
• Gebiete in räumlichen Zusammenhang mit 

Gebieten §34 BauGB & §30 BauGB 
(angrenzend an Bebauung)

Befristet bis Ende 2030

Der Bauturbo

Keine Qualifizierung erforderlich (bezahlbarer 
Wohnraum, etc.)
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Befristet bis Ende 2030

Der Bauturbo



Bauverbot im 
Außenbereich 
(§35 BauGB)



…und jetzt kommt der 
Bau-Turbo!



…und jetzt kommt der 
Bau-Turbo!



Unabhängig von der 
planerischen Festsetzung



das Einvernehmen der 
Gemeinde gilt als automatisch 
erteilt gilt, wenn die Gemeinde 

sich nicht rechtzeitig äußert 
(3-Monats-Frist).

Neuer §36a BauGB: 
Die Einvernehmensfiktion

findet hier Anwendung!
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Sonderregelung für Wohnungsbau
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§ 246e BauGB (#Bauturbo)

Sonderregelung für Wohnungsbau

Abweichungen von Vorschriften des BauGB 
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gewahrt bleiben

Gilt für:
• Wohnzwecke
• Gebiete in räumlichen Zusammenhang mit 

Gebieten §34 BauGB & §30 BauGB 
(angrenzend an Bebauung)

Befristet bis Ende 2030

Der Bauturbo

Systematik im BauGB: 

§ 246 – 246d ermöglichen schnelle und 
vereinfachte Genehmigungen für Krisen 
(z. B. Pandemie, Hochwasser, Migration)
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Sonderregelung für Wohnungsbau
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Systematik im BauGB: 

§ 246 – 246d ermöglichen schnelle und 
vereinfachte Genehmigungen für Krisen 

(z. B. Pandemie, Hochwasser, Migration)



§ 246e BauGB (#Bauturbo)

Sonderregelung für Wohnungsbau in Gebieten mit 
angespanntem Wohnungsmarkt (=> 201a BauGB)

Abweichungen von Vorschriften des BauGB 
möglich, wenn öffentliche & nachbarliche Belange 
gewahrt bleiben (#Genehmigungsvorbehalt)

Gilt für:
• Wohnungsneubau,
• Erweiterungen/Erneuerungen, die neuen 

Wohnraum schaffen,
• Nutzungsänderungen für Wohnzwecke.

Befristet bis Ende 2030

…ist: Bauen, 
bauen, bauen!

… die Antwort auf den 
Burgwall… 

Bauen ohne 
Planung



Was bedeutet 
das nun?



Die politische Botschaft: 
Die Bauleitplanung hat versagt

Stadtentwicklung der Zukunft basiert nicht auf 
Planung – sondern auf Ausnahmen von der Planung

Die Initiative für Stadtentwicklung kommt nicht 
mehr von der Stadt, sondern vom Markt



Prof. Dr. 
Thomas Hartmann

Bodenpolitik, Bodenmanagement 
und kommunales Vermessungswesen
TU Dortmund, Fakultät Raumplanung

www.bodenpolitik.de

“Gesetz zur Beschleunigung
des Wohnungsneubaus und
zur Wohnraumsicherung”
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Viertelwerk gGmbH
- vom Problemhaus zu 
Sozialwohnungen

Netzwerk Tagung Mieten + Wohnen



Überblick

Viertelwerk gGmbH
Das Selbstverständnis
Die Umsetzung

Aktuelles Portfolio
Zukünftige Projekte/Ausblick
Was braucht es für zukünftiges, bezahlbares Wohnen?
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Wie ist Viertelwerk entstanden?

Viertelwerk gGmbH ist Tochterunternehmen der GrünBau gGmbH

GrünBau agiert seit den 1990er als freier sozialer Träger in Dortmund
Starker Quartiersbezug von Beginn an
Eigene Bauabteilung eng verknüpft mit Arbeitsmarktmaßnahmen

2019  Gründung der Viertelwerk gGmbH als gemeinnützige Wohnungsgesellschaft

Netzwerk Mieten & Wohnen  Konferenz 2025 3



Selbstverständnis Viertelwerk

Teil der Wohnraumzugangsstrategie der Stadt Dortmund (Inwertsetzung von ehem. 
Problemimmobilien)
Zusammendenken von Kommunaler Arbeitsmarktstrategie (Einbindung und Qualifizierung 
langzeitarbeitsloser junger- Menschen) mit der Schaffung von angemessenem sozialen 
Wohnraum

Enge Kooperation mit der Stadt Dortmund (und weiteren Akteuren)
Lebens- und Wohnsituation besonders benachteiligter Zielgruppen verbessern und
Angemessenen, bezahlbaren Wohnraum bereitstellen 
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Die Umsetzung

Sanierung und Inwertsetzung von Problemimmobilien

Langzeitarbeitslose und Jugendliche aus Berufsfördermaßnahmen in die Bautätigkeiten integrieren, 
sie im Bauprozess qualifizieren und sie anschließend ins Erwerbsleben integrieren.

Integration und enge Zusammenarbeit von/mit Dortmunder Fachbetrieben 

Arbeitslose (ehemalige) Bewohner*innen der Problemimmobilien in die Sanierung und die 
Instandhaltung einbeziehen

Beschäftigung eines Mieters/einer Mieterin als Hausmeister*in (Identifikation & Soziale Kontrolle)

Enger Kontakt zu Mieter*innen durch regelmäßige Versammlungen, Beratungs- und flankierende 
Angebote
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Vor der Sanierung
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Während der Sanierungsarbeiten
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Sozialer Wohnungsbau am Nordmarkt
Frisch saniert und modern
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Viertelwerk bietet mehr!
Viertelwerk ist nicht einfach nur Vermieterin! 

Flankierende Angebote: 
Beratungsbüro für Mieter*innen (Arbeit, Gesundheit, 
Familie, sonstige Hilfsangebote) am Nordmarkt 3
Altersgemäße freizeitpädagogische Angebote (z.B. Sport, 
Graffiti, Basteln, Kultur: z.B. Fasada)
Lernunterstützung und Sprachförderung
Geschlechtsspezifische Angebote (Mädchen-
/Jungengruppe, Angebote für Frauen und Mütter)
Nähmanufaktur: Wir Frauen weltweit
Wohnraumzugangsprojekte
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Portfolio

Schleswiger Str. 31, Sanierung abgeschlossen, 
Vollvermietung, 4 Wohneinheiten (WE)

Nordmarkt 3, Sanierung abgeschlossen, Vollvermietung seit 
2020: 8 WE (48-82 qm) + Ordnungsamt und 
Mieter*innenbüro im EG

Mallinckrodtstr. 55-57, Vollvermietung seit 2023: 16 WE (74-
105 qm) und städtische Kita im EG 

Mallinckrodtstr. 59, Sanierung abgeschlossen, 
Vollvermietung seit 2024: 10 WE (44-53 qm)



Ausblick Nordmarkt 5

Aktuell: Kompletter Leerstand. Sicherungsarbeiten laufen. Besitz der Stadt Dortmund.

Übernahme des Grundstücks in Erbpacht  und Kauf der Immobilie durch Viertelwerk (2025)

Geplante Sanierung: Verbindung von sozialem Wohnungsbau mit sozialer Infrastruktur
2.  4. OG: Wohnen (6 Wohneinheiten)
EG und 1. OG: Gesundheitskiosk der Stadt Dortmund

Zeitplan:
Baubeginn voraussichtlich Frühjahr 2026
Vermietung ab Frühjahr 2027
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Wie können dauerhafte Lösungen für bezahlbares 
Wohnen gelingen?

Wohnen ist ein Menschenrecht!
Mietobergrenze in Satzung verankern
Wohnen nicht als isoliertes Thema betrachten
Einbindung in lokale Gesamtstrategien (Arbeitsmarkt, 
Stadterneuerung, Zuwanderung)
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Was braucht es für dauerhafte Lösungen für 
bezahlbares Wohnen?

Förderung Sozialer Wohnungsbau nach Größe 
Bevorzugung gemeinnütziger Wohnungsbaugesellschaften (Kauf, 
Förderanträgen)
Andere Fördermöglichkeiten für gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaften im Rahmen der neuen 
Wohngemeinützigkeit
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Kontakt
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Leonie Kainka

Lkainka@viertelwerk.de

0231-22616 171

Jan-Christopher Bremer

Jbremer@viertelwerk.de

0231-22616 171



Di 18.06.2024

Kurzvorstellung
Likedeelerei





























SCHWERPUNKT B: SUBJEKTFÖRDERUNG –
LÖSUNG FÜR DIE WOHNRAUMFRAGE?



Netzwerk Mieten und Wohnen e.V.                           Konferenz 2025 

Zwischen Krisen und Stillstand: Was tun gegen Wohnungsnöte und 
soziale Spaltung?

Förderung, Regulierung & Klimaschutz beim Wohnen

B1. Subjektförderung – Lösung für die Wohnraumfrage?    

Wie viel Wohnen zahlt der Staat? 

Rechtliche Grundlagen der Subjektförderung
   

Rechtsanwalt Holger Gautzsch                      Sögestr. 41 
                        28195 Bremen



































Wenke Christoph

Wohngeld & 
Kosten der Unterkunft
Berechnung, Höchstgrenzen & 
Probleme

Konferenz: Zwischen Krisen und Stillstand: Was tun gegen 
Wohnungsnöte und soziale Spaltung?
Dortmund, 25./26.09.2025

























www.bagw.deSabine Bösing 

SUBJEKTFÖRDERUNG – LÖSUNG FÜR DIE WOHNRAUMFRAGE?

Wohngeld, Wirkung, Wohnungsmarkt – wer profitiert wirklich?

Martin Kositza















Einkommensabhängige Miete

Dr. Rainer Tietzsch 2025



























Studie des Pestel‑Instituts:
„Bauen & Wohnen 2024 in 

Deutschland
Ausgewählte Ergebnisse zur Frage der 

Subjekt- und Objektförderung

Seite 1 | Einführung in das Mietrecht





































SCHWERPUNKT C: PFADE ZUM SOZIALGERECHTEN & 
KLIMANEUTRALEN WOHNEN



WORKSHOP C1 

SOZIALVERTRÄGLICHE EFFIZIENZSTEIGERUNG UND TRANSFORMATION 
DER ENERGIETRÄGER 
WAS LEISTEN ORDNUNGSRECHT UND KOMMUNALE WÄRMEPLANUNG?

Elisabeth Staudt























Dankeschön!

Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Violetta Bock, MdB

Fraktion Die Linke
Platz der Republik 1, 11011 Berlin
Tel.: (030) 227 70588
Mail: violetta.bock.ma02@bundestag.de



Netzwerkkongress Mieten & Wohnen 
26.09.bis 27.09.25 in Dortmund 

Workshopreihe C / C 1

Wärmenetze – Fernwärme – AVBFernwV – Wärmelieferverordnung

Sebastian Bartels, Berliner Mieterverein e.V.
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Wärmewende: Die Marktlösung macht Heizen zum Luxus
Beitrag zum Thema: Was steuert den Klimaschutz: CO2-Preis, Klimageld und Förderungen

Friedhelm Keimeyer | Öko-Institut | Dortmund | 26.09.2025



These: Der CO2-Preis als zentrales Instrument im Gebäudesektor?

• Richtig ist: Der Emissionshandel für Energiewirtschaft und Industrie (ETS I) ist ein 
erfolgreiches Instrument für mehr Klimaschutz.

• Bisher gibt es für den Gebäudesektor ein breiten Instrumentenmix:

• Gebäudeenergiegesetz (GEG), 

• Förderung, ua. BEG 

• nationaler CO2-Preis nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)

• Information, 

• Soziale Flankierung

• Frage: Eignet sich der CO2-Preis auch als zentrales Instrument im Gebäudesektor?
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CO2-Preis im Gebäudesektor  

Ausgangspunkt: 

• Ein CO2-Preis gilt für alle Nutzer*innen von fossilen Brennstoffen gleichermaßen – 
egal, ob sie alte oder neue Heizungen haben. 

• Problem ist: der CO2-Preis soll eine Verhaltensänderung bewirken – unterscheidet 
aber nicht ob eine alte Heizung weitergenutzt wird oder eine neue eingebaut wird

• Ein (hoher) CO2-Preis als Hauptinstrument ist besonders problematisch angesichts 
der langen Lebensdauer von Heizungen (20 Jahre und mehr)

• Falls eine fossile Heizung eingebaut wird, setzen sich hohe CO2-Emissionen und 
hohe CO2-Kosten über diesen Zeitraum fort. 

• CO2-Preis setzt nicht an dem entscheidenden Moment an, wenn Menschen über 
neue Heizung nachdenken. Anders: GEG-Vorgaben und BEG-Förderung
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CO2-Preis im Gebäudesektor 

Rückblick: 

• Trotz Energiekrise, gestiegenem Gaspreis, und Importabhängigkeit waren 
Gasheizungen sehr attraktiv in den letzten Jahren

• Zudem ist absehbar und auch bekannt, dass der CO2-Preis in den kommenden 
Jahren steigen wird 

• Dies zeigt, dass auch ein hohes Preisniveau keine ausreichende 
Verhaltensänderung im Moment des Heizungseinbaus herbeiführt
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CO2-Preis im Gebäudesektor 

Verhältnis Mietende-Vermietende:

• Mietende entscheiden (idR) nicht über Heizungen oder 
Energieeffizienzmaßnahmen, sondern Vermietende

• Bei einem hohen CO2-Preis im Gebäudesektor steigen bei ihnen die Kosten – ohne 
dass sie mit einem Heizungstausch reagieren können

• Das CO2-Kostenaufteilungsgesetz beteiligt zwar Vermietende. 

• Dennoch führen hohe CO2-Kosten zu mehr Ungleichheit: 

• Haushalte mit höherem Einkommen können leichter in fossilfreie Heizungen investieren 
und haben dann keine CO2-Kosten mehr 

• Haushalte mit geringem Einkommen wohnen überwiegend zur Miete und sind den 
steigenden CO2-Kosten ausgesetzt 

• Kurzfristiger Hebel: Weniger heizen um Kosten zu senken.
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Ersatz des „Heizungsgesetz“: Wie hoch müsste der CO2-Preis sein?

Methodik

• Emissionsminderung durch das Gebäudeenergiegesetz in 2030: 13,3 MtCO2/Jahr

• Übersetzung in einen Preis über Preiselastizitäten:

• Ergebnis: 524 €/tCO2  heute: 55€/tCO2

Was bedeutet das?

• Verdopplung des Gaspreises von 10 auf 22 ct/kWh

• Ein*e Rentner*in mit Heizkosten von 1.000 €/Jahr 
hätte dann zusätzliche Heizkosten von 887 €/Jahr

• Eine vierköpfige Familie mit Heizkosten von 
3.000€/Jahr hätte dann zus. Heizk. von 2.660 €/Jahr
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Fazit: 
Der CO2-Preis eignet sich nicht als zentrales Instrument im Gebäudesektor

• Private Eigentümer*innen haben viele nicht-ökonomische Beweggründe für 
Sanierungsentscheidungen und handeln nur bedingt marktgetrieben.

• Heizungen, Dächer, Außenwände haben Reinvestitionszyklen von 25-50 Jahren. 
D.h. die Möglichkeit, um auf Preisänderungen zu reagieren, ist begrenzt.

• Vermietende entscheiden über Investitionen, aber Mietende zahlen den CO2-Preis 
– auch mit CO2-Kostenaufteilungsgesetz bleibt ein Großteil bei ihnen.

• Die einzig mögliche Anpassungsreaktion ist für viele: weniger heizen: massive 
Einschränkung der Lebensqualität.

• Ein CO2-Preis trifft vor allem ärmere Menschen, reichere „kaufen sich raus“.

 Ein CO2-Preis ist als unterstützendes Instrument durchaus sinnvoll – kann aber 
nicht ein abgestimmtes Instrumentenmix (mit Ordnungsrecht & Förderung) ersetzen
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Jenseits der Preise

• Grundidee des GEG lautet: Wenn sowieso schon in eine neue Heizung investiert 
werden muss, dann soll es direkt eine klimafreundliche sein. Das GEG nutzt also den 
Anlass des Heizungstauschs 

• weitgehenden Konsens in unserer Gesellschaft: Klimaneutralität bis 2045 

• „Nichts wegschmeißen, was noch gut ist“: Funktionierende Heizungen sollen nicht vor 
ihrem Lebensende ausgetauscht werden müssen. Heizungen halten > 20 Jahre

• Folge: (2045-20 Jahre = 2025): Wenn eine neue Heizung eingebaut wird, darf sie keine 
CO2-Emissionen mehr ausstoßen. Sonst müsste sie vorzeitig getauscht  werden

• Das GEG steigert den Verbraucherschutz: Es verhindert Fehlinvestitionen: Wenn 
z. B. 2030 noch fossile Heizungen verbaut würden, wäre klar, dass sie wegen der 
Klimaziele nicht bis zum Ende ihrer Funktionsfähigkeit laufen können.

• Zudem: Planungssicherheit, höhe Förderung u. soziale Aspekte sprechen für das GEG
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Friedhelm Keimeyer, f.keimeyer@oeko.de
 
Download: https://www.oeko.de/publikation/waermewende-die-marktloesung-macht-heizen-zum-luxus
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Rolle des CO2- Preises im Wohnen
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Neue Architektur ab 2027   
Ein 2. Emissionshandel (ETS2) für Wärme und Verkehr

Bislang:

Emissionshandel für 
Industrie und 
Energiewirtschaft
Nationale Ziele für die 
anderen Sektoren

Ab 2027:

ETS-2: zusätzlicher 
Emissionshandel auf 
europäischer Ebene für 
Transport & Gebäude

ETS1 + ETS2
85%

Non-ETS
15%

Abgedeckt 
durch CO2-Preis
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Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/der-europaeische-emissionshandel#teilnehmer-prinzip-und-umsetzung-des-europaischen-emissionshandels

Astrid Schaffert

Preisentwicklung im ETS1



4Quellen: Günther et al. (2024) Carbon prices on the rise? Shedding light on the emerging EU ETS2; 
Pahle (2024) FES impuls, Die CO2-Bepreisung im Umbruch: Was kann das Klimageld leisten?

Astrid Schaffert

ETS2 Prognosen variieren stark und hängen 
von verschiedenen Faktoren ab.

Zusätzliche komplementäre Maßnahmen 
beeinflussen den Preis stark.

Die Menge der Zertifikate im ETS2 orientiert 
sich an den ESR-Zielen europaweit

Der Preis im ETS2 ist unsicher, aber nicht willkürlich
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Quelle: Öko-Institut (2024) Next stop climate neutrality

Deutschland hat den größten 
Anteil an ETS2 Emissionen in 
Europa.

Deutschland, Frankreich und 
Italien haben insgesamt über 50% 
der Emissionen.

Was in diesen Ländern passiert, 
beeinflusst den Preis am 
stärksten.

Deutschlands Klimapolitik bestimmt den Preis mit
Relative size of ETS2 emissions by Member State in the year 2019

Astrid Schaffert
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Quelle: Eden et al. (2023) Putting the ETS 2 and Social Climate Fund to Work: Impacts, Considerations, and 
Opportunities for European Member States

Preisauswirkungen sind in der EU unterschiedlich

Astrid Schaffert
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Effekte des CO2-Preises im ETS2 im Jahr 2027
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Wohlhabende 
emittieren mehr 
CO2.

Im Vergleich zum 
Einkommen 
belastet Arme der 
CO2-Preis stärker 
(regressiv).

Verteilungswirkung des CO2-Preises in Deutschland

Astrid Schaffert
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Ab 2027 EU-ETS2: vor allem Wärme und 
Straßenverkehr

Sozialer Abfederung ab 2026: Klima-
Sozialfonds (KSF)

Fokus auf Haushalten, 
Kleinstunternehmen und 
Verkehrsnutzende, die benachteiligt und 
besonders vom EU-ETS2 betroffen sind

Gelder werden progressiv an die 
Mitgliedsländer verteilt

Höhe des Fonds ist auf 65 Mrd. Euro (25% 
der Einnahmen, bei CO2-Preis von 
50EUR) gedeckelt, skaliert nicht

Der europäische Klimasozialfonds: Soziale Abfederung 
des ETS 2

* Bei einem CO2-

Klima-Sozialfonds 
max. 65 Mrd. EUR 

(2026-2032)

50 Mil. ETS1 Zertifikate für 
2026

Ab 2027 aus ETS2 
Einnahmen

ETS2 Einnahmen d. 
Mitgliedsstaaten

200 Mrd. EUR* 
(2027-2032)

Klima-Sozialplan D
max. 5,3+1,8 Mrd. EUR 

(2026-2032) zur 
Verwendung mit 

Zweckbildung

ETS2 Einnahmen D
48,5 Mrd. EUR* 
(2027-2032) zur 
Verwendung mit 

Zweckbildung

25% Kofinanzierung
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Soziale Wärmewende: Die reine Marktlösung macht Heizen zum Luxus - Der Paritätische - Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege

CO2-Preis als Leitinstrument?

Astrid Schaffert

Wie hoch müsste CO2-Preis sein, um die Wirkung des 
Heizungsgesetzes zu ersetzen? 
-> /t CO2 = CO2- Kostenaufschlag von 10,52ct/kWh pro kWh 
Gas = Verdopplung des Gaspreises

Beispiele:
Ein Haushalt im Wohneigentum, der bisher Heizkosten von 

Eine vierköpfige Familie im Wohneigentum mit bisherigen 

Für Mietende ist die Zusatzbelastung wegen des CO2-
Aufteilungsgesetzes niedriger, aber immer noch relevant.
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Vier Säulen der Ermöglichung und Entlastung
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Soziale Infrastruktur: Schulen, 
Kitas, ambulante Pflege etc.
Ausbau Erneuerbarer, Netze, 
Speicher:
Finanzierung: regressiv oder

      progressiv?

Gemeinwohlorientierter/ sozial 
gebundener, sanierter 
Wohnungssektor

Öffentliche Infrastruktur: Soziales, Netze und 
gemeinwohlorientierter Wohnungssektor

Astrid Schaffert
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Sozial gestaffelte Förderung für Privatpersonen
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Ordnungsrecht
Beispiel Belgien: Mieterhöhung nur bei Effizienzverbesserung

Astrid Schaffert

Mieten in Belgien sind meistens indexiert.

Nur bei einer hohen Energieeffizienz durfte 
die Miete entsprechend erhöht werden, bei 
mittlerer Energieeffizienz zu einem Teil und 
bei schlechter Energieeffizienz gar nicht.

Anreiz für die Vermietenden energetisch zu 
sanieren.

Schutz vor Preissteigerungen für vulnerable 
Gruppen.
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CO2-Preis ohne Kompensation trifft Ärmere prozentual stärker als 
Reiche (regressiv) und kann dadurch Energiearmut verstärken.

Die Rückverteilung der Einnahmen in Form einer Direktzahlung an 
Haushalte 

Durch eine soziale Staffelung kann das Klimageld gezielter 
unterstützen.

Vorteile: 
Gleicht für Haushalte mit unterem Einkommen die Belastung 
durch die CO2-Bepreisung aus.
Sichtbare Unterstützung, stärkt Glaubwürdigkeit der Politik.
Höheres Klimageld, wenn der CO2-Preis steigt. Perspektivisch 
sinkendes Klimageld.

Klimageld als Kompensation des CO2-Preises 
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Chancen der Klimasozialpolitik im Gebäudesektor
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Fazit: Rolle des CO2-Preises in der Sanierungsstrategie

Astrid Schaffert

1. Prinzipiell bewirkt ein scharf gestellter CO2-Preis eine Emissionsminderung (ETS1)
2. Ohne CO2-Preis momentan jenseits des GEG kein wirksamer Hebel zur THG-Reduktion
3. ABER: 

Regressive Verteilungswirkung
50 Prozent der Bevölkerung hat beim Wohnen keine Entscheidungsmacht 
Reicht als alleiniges finanzielles Anreizinstrument nicht aus, da Investitionskosten 
zu hoch
Wirkt eher mittel- bis langfristig

3.     Flankierung nötig durch:
Zusätzliche Maßnahmen zur Emissionsreduktion 
Finanzielle Kompensation
Infrastrukturausbau (soziale wie technische)
Sozial gestaffelte Förderprogramme 
Ordnungsrecht



Astrid Schaffert I  schaffert@zukunft-klimasozial.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr 
Interesse!



www.zukunft-klimasozial.de
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Wohnraumsuffizienz
für eine sozial-ökologische Wohnraumentwicklung

Anja Bierwirth

Leiterin Forschungsbereich Stadtwandel
Abteilung Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie

27. September  2025 | Netzwerk Mieten & Wohnen
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